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Rechtsbelehrung 

Die ÖVE-Vorschri f ten werden mit Durchführungsverordnung zum Elektro
technikgesetz (BGBl. Nr. 57/1965) verbindl ich erklärt . 
Die ÖVE-Vorschri f ten gelten verbindl ich ab dem Datum der Ver lautbarung der 
jewei l igen Durchführungsverordnung im Bundesgesetzblat t oder ab dem in 
der betref fenden Durchführungsverordnung genannten späteren Zeitpunkt. 
Gegebenenfal ls best immt die Durchführungsverordnung auch Übergangs
fr isten, während welcher noch die Vorschri f ten angewendet werden dürfen, 
die bis zu dem Zei tpunkt dieser Ver lautbarung im Bundesgesetzblat t ge
golten haben. . ' 
In jedem Fall können die Vorschri f ten nach ihrer Herausgabe durch den ÖVE 
sofort als Festlegung des Standes der Regeln der Technik angesehen 
werden. 
Bezüglich bereits bestehender elektr ischer Anlagen und in Betrieb bef ind
licher elektr ischer Betr iebsmit te l wi rd auf § 4 des Elektrotechnikgesetzes 
verwiesen. 
Wenn in dem vor l iegenden Vorschri f tenheft auf andere ÖVE-Vorschri f ten 
Bezug genommen wi rd , ist damit die jewei ls gel tende Fassung der genannten 
ÖVE-Vorschri f ten gemeint. Ist ausdrückl ich eine ganz best immte Best immung 
(z. B. Tabel le 1-2, Spalte 10) angegeben, so ist dafür nach Außerkraft t reten 
dieser Best immung oder des gesamten Vorschr i f tenheftes die entsprechende 
Best immung der jüngsten jewei ls gel tenden Fassung der dafür sachlich 
zuständigen ÖVE-Vorschri f ten anzuwenden. 
Gemäß der 2. Durchführungsverordnung (BGBl. Nr. 135/1967) zum Elektro
technikgesetz werden die Vorschri f ten in ihrer Rechtsverbindl ichkeit in zwei 
Gruppen eingetei l t : 
(1) ÖVE-Vorschri f ten, angeführt im Anhang A der Durchführungsverordnung 

In diesen sind zwei Arten von Best immungen enthal ten: 
(1.1) zwingende Best immungen — sprachlich durch „ is t " , „ h a t " , „muß" , 

„dar f nicht" usw. gekennzeichnet —, die unbedingt eingehalten werden 
müssen; 

(1.2) nicht .zwingende Best immungen - sprachlich durch „ k a n n " , „w i rd 
empfoh len" usw. gekennzeichnet —, deren Einhaltung als Beweisregel 
für eine ausreichende Sicherheit nach § 3 des Elektrotechnikgesetzes 
gi l t . 

(2) ÖVE-Vorschri f ten, angeführt im Anhang B der Durchführungsverordnung 
Nach diesen Vorschri f ten errichtete Anlagen oder erzeugte Betr iebsmit tel 
gewähr le isten eine ausreichende Sicherheit nach § 3 des Elektrotechnik
gesetzes. Diese Vorschri f ten gelten ebenfal ls als Beweismit tel im Sinne 
des Elektrotechnikgesetzes und der einschlägigen Durchführungsverord
nungen. — o — 

Die Einhaltung dieser Vorschri f ten kann durch das ÖVE-Beschaffenheits-
zeichen dokument ier t werden. Das Recht, dieses Zeichen zu führen, wird 
nach erfolgreich abgelegter Prüfung bei einer dafür autoi-isierten, der Sektion 
Prüfgemeinschaft angehör igen, österreichischen Prüfanstalt vom Österreichi
schen Verband für Elektrotechnik, Sektion Sicherheitszeichen, ver l iehen, der 
durch den Bescheid ZI. 133.671-111-18/61 des Bundesminister iums für Handel 
und Wiederaufbau mit der Ausgabe des ÖVE-Beschaffenheitszeici i 'ens 
beauftragt worden ist. 


